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Sprechstunden Bürgermeister
Di. von 16-18 Uhr
Fr. von 10-12 Uhr

Amtstunden
Mo.-Do. von 7-12 und 13-15 Uhr
Di. 15-18 Uhr, Fr. von 7-12 Uhr

Parteienverkehrszeiten
Mo.-Fr. jeweils von 8-12 Uhr
Di. zusätzlich von 16-18 Uhr

KUNDMACHUNG
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wallsee-Sindelburg hat in seiner Sitzung am
25. Februar 2021, Top 9 nachfolgende

VERORDNUNG
über die Festsetzung des Einheitssatzes

zur Berechnung der Aufschließungsabgabe

beschlossen:

Gemäß § 38 Abs. 6 NO Bauordnung, LGBI. 8200, in der geltenden Fassung wird der
Einheitssatz für die Berechnung der Aufschließungsabgabe mit

€ 520,--
festgesetzt.

Diese Verordnung tritt ab 1. Juli 2021 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die bisher geltende Verordnung über die Festsetzung des
Einheitssatzes zur Berechnung der Aufschließungsabgabe vom 18.11.2010 außer
Kraft.

AufAbgabentatbestände, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht
wurden, ist der bis dahin geltende Einheitssatz anzuwenden.

Wallsee-Sindelburg, am 08. April 2021

angeschlagen am: 08.Ap.^
abgenommen am: 23.

Der Bürgermeister:
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